
853 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (782 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (46. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz), das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und das 

Opferfürsorgegesetz geändert wird 

Durch die in der gegenständlichen Regierungs­
vorlagevorgeschlagene Novellierung des ASVG 
soll auch für das Jahr 1989 unter Außerachtlassung 
der für die Pensionsanpassung zu berücksichtigen­
den Arbeitslosenrate eine Erhöhung der Aus­
gleichszulagenrichtsätze um 2,6 vH anstelle von 
2,1 vH erreicht werden. Der Richtsatz in der Pen­
sionsversicherung wird für Alleinstehende 5 134 S 
und für Ehepaare 7 354 S betragen. Auf Grund der 
vorliegenden Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1987 und zum Opferfürsorgegesetz sollen 
im Bereich der Kriegsopferversorgung die erhöhten 
Zusatz- und Waisenrenten sowie im Bereich der 
Opferfürsorge die Unterhaltsrenten in gleicher 
Weise angehoben werden. 

Zur Abgeltung der Aufwendungen der Pensions­
versicherungsträger aus der Anrechnung arbeitslo­
senversicherungsrechtlicher Leistungszeiträume . als 
Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung ist derzeit 
eine Überweisung von 7,5% der Arbeitslosenversi­
cherungsbeiträge an den Ausgleichsfonds der Trä­
ger der Pensionsversicherung vorgesehen. An die­
sen Fonds soll darüber hinaus für das Jahr 1989 
durch die vorliegende Regierungsvorlage ein 
Betrag von 1,2 Milliarden Schilling vom Reserve­
fondsder Arbeitslosenversicherung überwiesen 
werden. 

Anläßlich der Beschlußfassung über das Einkom­
mensteuergeseti 1988, BGBI. Nr.400/1988, hat 
der Nationalrat in der Entschließung E 74-NR/ 
XVILGP den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales ersucht, einen Gesetzentwurf vorzuberei­
ten, daß am 1. Jänner 1989. bestimmte Entschädi­
gungen, wie zB Tages-und Nächtigungsgelder, 
weiterhin nicht als sözialversicherungspfIichtiges 

Entgelt gelten. Dieser Entschließung soll in der 
Regierungsvorlage durch eine Änderung des § 49 
Abs. 3 ASVG Rechnung getragen werden. Dabei 
soll ungeachtet der geänderten Steuerpflicht für die 
Tages- und Nächtigungsgelder im wesentlichen die 
sozialversicherungsrechtliche Beitragsfreiheitdieser 
Entgeltteile annähernd im bisherigen Ausmaß bei­
behalten werden. Ebenso sollen Fehlgeldentschädi­
gungen, soweit sie monatlich 200 S nicht überstei­
gen, sowie Jubiläumsgeschenke und Zinsenerspar­
nisse bei Dienstgeberdarlehen weiterhin von der 
Beitragspflicht in der Sozialversicherung befreit 
sein. Hingegen sieht die Regierungsvorlage vor, 
daß bei Gewährung von freien oder verbilligten 
Wohnungen in werkseigenen Gebäuden künftig 
analog zur Steuerpflicht auch eine sozialversiche­
rungsrechtliche Beitragspflicht eintreten soll. 
Umzugsvergütungen sollen, soweit sie von der Ein­
kommensteuer befreit sind, künftig beitragsfrei 
sem. 

Weiters sieht die Regierungsvorlage Änderungen 
vor, die sich aus den Erfahrungen mit der am 
1. Jänner 1988 in Kraft getretenen 44. ASVG­
Novelle ergeben haben. Unter anderem sollen Här­
ten, die sich durch die Einführung gleicher Grund­
sätze - nämlich des 50. Lebensjahres - bei der 
Ermittlung einer "vorzeitigen Bemessungsgrund­
lage" 'ergeben haben, beseitigt werden. Hiebei wird 
durch eine Übergangsbestimmung auch gesichert, 
daß sich für Männer der Geburtsjahrgänge bis 1927 
und für Frauen der Geburtsjahrgänge bis 1932 
keine Änderung bei der Berechnung der "vorzeiti­
gen Bemessungsgrundlage" gegenüber dem Recht 
vor der Pensionsreform 1988 ergibt. Weiters soll 

. die Ungleichbehandlung der (des) hinterbliebenen 
invaliden Witwe (Wit.wers) bei Witwenp~nsionen 
gemäß § 258 Abs. 2 Z 1 ASVG einerseits und § 258 
Abs. 2 Z 2 und 3 ASVG anderers~its beseitigt wer­
den. Im Zusammenhang mit der. durch die 
l1.Novelle zum BSVG abgeschafften Sonderreg~­
lung bei der Ermittlung. der Beitragsgrundlage bei 
landwirtschaftlichen . Pachtverhältnissen zwischen 
Eltern und Kil?d.ern s.o11 durch die .gegenständliche 
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Regierungsvorlage eine dadurch bedingte Verrin­
gerung von AusgleichszulagenansprÜchen für 
bereits bestehende Ausgleichszulagenansprüche 
ausgeschlossen werden. Ferner sollen die Bestim­
mungen über die Genehmigungspflicht von Bau­
vorhaben der Sozialversicherungsträger praxisge­
rechter formuliert werden. Nach der Regierungs­
vorlage sollen nur solche Umbauten von Gebäuden 
einer Genehmigung unterliegen, mit denen eine 
Änderung des Verwendungszweckes im Sinne des 
§ 31 Abs. 6 lit. a ASVG verbunden ist, und nur bei 
solchen Umbauten soll eine Bedarfsprüfung durch 
den Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
vorgenommen werden. Bei den anderen Umbauten 
ist nunmehr vorgesehen, daß der Sozialversiche­
rungsträger jeweils bis zum 30. November eine 
Aufstellung über die voraussichtlichen Umbauten 
des nächsten Jahres dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales vorlegt. Auf Grund, dieser Auf­
stellllng soll dann vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen einRahmen fest­
gelegt werden, der nicht überschritten werden darf. 
Für abgerechnete Umbauten im Rahmen dieser 
Höchstgrenze wird dann ein Bundesbeitrag 
bezahlt. Der Bundesbeitrag für die Errichtung oder 
Erweiterung von Gebäuden bzw. für den geneh­
migten Erwerb von Liegenschaften soll im 
Geschäftsjahr 1988 in der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter bzw. der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten je 12 Millionen Schil­
ling und in der Versicherungsanstalt der Öster­
reichischen Eisenbahnen bzw. der Versicherungs­
anstalt des Österreichischen Bergbaues je 5 Millio­
nen Schilling betragen. 

Seit 1. Jänner 1988 ist die Altersgrenze für die 
Angehörigeneigenschaft von in Schul- oder Berufs­
ausbildung befindlichen Familienangehörigen in 
der Sozialversicherung und bei der Familienbeihilfe 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz grund­
sätzlich auf das 25. Lebensjahr herabgesetzt wor­
den. Die Voraussetzungen für einen darüber hin­
ausgehenden Anspruch sind hinsichtlich der Fami­
lienbeihilfe einerseits und der Sozialversicherung 
andererseits unterschiedlich umschrieben und sol­
len durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
vereinheitlicht werden. 

Während derzeit bei Versicherungsträgern mit 
mehreren Versicherungs zweigen die Einhebungs­
vergütung nur dem Zweig der Krankenversiche­
rung zugeordnet wird, soll auf Grund der Regie­
rungsvorlage nunmehr diese Einhebungsvergütung 
auf die einzelnen Versicherungszweige aufgeteilt 
werden. 

Bei der ab Jänner 1988 neuen Form der Erhe­
bung der Arbeitsmarktstatistik werden die Daten 
über den Stand an Leistungsbeziehern von Arbeits­
losengeld und Notstandshilfe jeweils mit einem 
Zeitabstand von drei Monaten ermittelt. Diese 
Umstellung bedeutet für die Berechnung des Richt­
wertes zur Festsetzung des Pensionsanpassungsfak-

tors, daß sich der Jahresdurchschnittswert der 
Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 
um zirka 25% erhöhen kann. Die Berücksichtigung 
der Arbeitslosigkeit bei der Pensionsanpassung 
würde damit über die Arbeitslosenrate hinausge­
hen. In der Regierungsvorlage soll deshalb bei der 
Ermittlung des Richtwertes für die Festsetzung des 
Anpassungsfaktors anstelle des Jahresdurchschnitts 
der Pflichtversicherten in der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen der Jahresdurchschnittswert 
der Beschäftigten des jeweiligen Ausgangsjahres 
berücksichtigt werden, 

Seit der Novellierung des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes durch BGBI. Nr. 616/1987 sind Per­
sonen, die eine Beihilfe zur Deckung des Lebensun­
terhalts beziehen, in der Arbeitslosen-, Kranken­
und Unfallversicherung pflichtversichert. Solche 
Beihilfen bleiben aber bei der Ermittlung der pen­
sionsv~rsicherungsrechtlichen Bemessungszeit zur 
Vermeidung nachteiliger pensionsrechtlicher Wir­
kungen für den Beihilfenbezieher außer' Betracht. 
Hingegen ist gemäß § 242 Abs. 2 Z 2 ASVG bei der 
Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsgrund­
lage diese Beihilfe zur Deckung des Lebensunter­
halts heranzuziehen, sodaß der vom Gesetzgeber 
beabsichtigte Schutz dieser Personengruppe nicht 
erreicht wird. Die gegenständliche Regierungsvor­
lage sieht eine Beseitigung dieses Hindernisses vor. 

Bei der auf Grund des ßewertungsänderungsge­
setzes 1987, BGBI. Nr. 649, erstmals zum 1. Jänner 
1988 vorzunehmenden Hauptfeststellung der Ein­
heitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Ver­
mögens wird die bescheidmäßige Feststellung der 
neuen Einheitswerte zu unterschiedlichen Zeit­
punkten erfolgen, sodaß es dem Zufall überlassen 
ist, ob für den Bereich der Sozialversicherung 
schon die neuen Einheitswerte oder noch die alten 
Einheitswerte heranzuziehen sind. in der gegen­
ständlichen Regierungsvorlage wird deshalb vorge­
schlagen, daß das Ergebnis der neuen Hauptfest­
stellung erst dann im Bereich des Sozialversiche-' 
rungsrechtes Geltung bekommen soll, wenn die 
überwiegende Mehrheit der Eigentümer 
land(forst)winschaftlicher Liegenschaften die 
Ergebnisse der neuen Hauptfeststellung zugestellt 
erhalten hat. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung vom 7. Dezember 1988 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Dr. S c h w i m me r, Mag. 
Hau p t, Hube r, Ingrid Ti c h y - Sc h red e r, 
Hildegard S c h 0 r n, S c h war zen b erg e r, 
Dr. F e urs t e i ri, Regina H eiß, K ö tel e s 
'sowie der Bundesminister. für Arbeit und Soziales 
D all i nger.' 

Von den Abgeordneten K ö tel e sund Dr. 
S c h w i m m e r wurde ein gemeinsamer Abände­
rungsantrag betreffend Einfügung eines Abs, 2 im 
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§ 90 ASVG und Änderungen im § 239 Abs. 1 
ASVG bzw. im Art. VI Abs. 2 der Regierungsvor­
lage gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lag'e unter Berücksichtigung des oben erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten K ö t e -
I e sund Dr. S c h w i m m e r teils einstimmig, 
teils mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
über der Regierungsvorlage wird folgendes 
bemerkt: 

Zu § 90: 

Durch die Bestimmung des § 90 ASVG soll die 
ungeschmälerte gleichzeitige Gewährung von meh­
reren dem gleichen Zweck, nämlich dem Zweck 
des Ersatzes des Arbeitsverdienstes, dienenden Lei­
stungen aus der Sozialversicherung verhindert wer­
den. 

Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, daß das 
Ruhen gemäß § 90 ASVG nur dann eintritt, wenn 
der Pensionsanspruch nach Eintritt des Versiche-

Köteles 

Berichterstatter 

rungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank­
heit anfällt. 

Ein Ruhen gemäß § 90 ASVG soll daher auch 
dann eintreten, wenn nach Anfall der Pension 
innerhalb der Schutzfrist wegen Arbeitsunfähigkeit 
ein Anspruch auf Krankengeld geltend gemacht 
wird und der Krankengeldanspruch mit jener 
Beschäftigung zusammenhängt, aus der das 
Erwerbseinkommen resultierte, das durch die Pen­
sion ersetzt werden soll. 

Zu § 239 Abs. 1: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Beseiti­
gung eines Redaktionsversehens der Regierungs­
vorlage einer 46. Novelle zum_Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz . 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der • '. 
Nationalrat wolle ,dem an g e s chi 0 s sen e n ,. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 1207 

Dr. Schwimmer 

Obmannstellvertreter 
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Bundesgesetz vom XXXXXX, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
(46. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz), das Kriegsopferversorgungsge­
setz 1957 und das Opferfürsorgegesetz geän-

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. Nr.266/1956, BGBI. Nr.17111957, 
BGBI. Nr.294/1957, BGBI. Nr. 157/1958, BGBI. 
Nr. 293/1958, BGBI. Nr. 65/1959, BGBI. Nr.290/ 
1959, BGBI. Nr. 87/1960, BGBI. Nr. 168/1960, 
BGBI. Nr.294/1960, BGBI. Nr. 13/1962, BGBI. 
Nr. 85/1963, BGBI. Nr. 184/1963, BGBI. Nr. 253/ 
1963, BGBI. Nr.320/1963, BGB); Nr.301l1964, 
BGBI. Nr.8111965, BGBI. Nr. 96/1965, BGBI. 
Nr.220/1965, BGBI. Nr.309/1965, BGBI. 
Nr. 168/1966, BGBI. Nr. 67/1967, BGBI. Nr. 201/ 
1967, BGBI. Nr.611968, BGBI. Nr. 28211968, 
BGBI. Nr. 17/1969, BGBI. Nr. 446/1969, BGBI. 
Nr. 385/1970, BGBI. Nr.373/1971, BGBI. 
Nr. 473/1971, BGBI. Nr. 16211972, BGBI. Nr. 31/ 
1973, BGBI. Nr.23/1974, BGBI. Nr.775/1974, 
BGBL Nr. 70411976, BGBI. Nr. 648/1977, BGBL 
Nr. 280/1978, BGBI. Nr. 34211978, BGBI. 
Nr. 458/1978, BGBI. Nr.684/1978, BGBI. 
Nr.530/1979, BGBI. Nr.585/1980, BGBL 
Nr. 28211981, BGBI. Nr.58811981, BGBI. 
Nr.544/1982, BGBI. Nr. 647/1982, BGBI. 
Nr.12111983, BGBI. Nr.135/1983, BGBI. 
Nr.384/1983, BGBI. Nr.590/1983, BGBI. 
Nr. 656/1983, BGBI. Nr. 484/1984, BGBI. Nr. 55/ 
1985, BGBI. Nr.l04/1985, BGBI. Nr. 205/1985, 
BGBL Nr.217/1985, BGBI. Nr.7111986, BGBI. 
Nr.ll1/1986, BGBI. Nr.388/1986, BGBI. 
Nr.564/1986, BGBI. Nr.158/1987, BGBI. 
Nr.314/1987, BGBI. Nr.605/1987, BGBI. 
Nr.609/1987, BGBI. Nr.616/1987, BGBI. 
Nr. 196/1988 und BGBI. Nr. 283/1988 wird in sei­
nem Ersten bis Zehnten Teil geändert wie folgt: 

1. § 31 Abs. 6 lit. a lautet: 

"a) über die Erwerbung, Errichtung oder Erwei­
terung von Gebäuden, die Zwecken der Ver-

J. 
waltung, der Krankenbehandlung, der 
Anstaltspflege, der Jugendlichen- und Vor­
sorge(Gesunden)untersuchungen, der Erbrin­
gung von Zahnbehandlung oder Zahnersatz, 
der Unfallheilbehandlung, der Rehabilitation, 
der Maßnahmen zur Festigung der Gesund­
heit, der Krankheitsverhütung oder der 
Gesundheitsvorsorge dienen sollen, und über 
die Erwerbung, Errichtung oder Erweiterung 
von derartigen Zwecken dienenden Einrich­
tungen in fremden Gebäuden; das gleiche gilt 
für Umbauten von Gebäuden, wenn damit 
eine Änderung des Verwendungszweckes 
verbunden ist; nach Abschluß des Bauvorha­
bens ist dem Hauptverband eine von den 
zuständigen Verwaltungskörpern des Versi­
cherungsträgers gebilligte Schluß abrechnung 
vorzulegen j" 

, 2. a) Im § 49 Abs. 3 Z 1 zweiter Satz werden die 
Worte "und nach § 26 des Einkommensteuergeset­
zes 1972, BGBI. Nr. 440, nicht der Einkommen­
steuer(Lohnsteuer)pflicht unterliegenj" durch die 
Worte "und nach § 26 des Einkommensteuergeset­
zes 1988, BGBI. Nr. 400, nicht der Einkommen­
steuer(Lohnsteuer)pfIicht unterliegen, wobei an die 
Stelle der im § 26 Z 4 lit. b des Einkommensteuer­
gesetzes 1988 genannten Beträge von 240 S bzw. 
300 S die Beträge von 340 S bzw. 400 S tretenj" 
ersetzt. 

b) Im § 49 Abs. 3Z 2 wird der Ausdruck ,,§ 68 
Abs. 1 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1972" 
durch den Ausdruck ,,§ 68 Abs. 1, 5 und 7 des Ein­
kommensteuergesetzes 1988" ersetzt. 

c) § 49 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. Fehlgeldentschädigungen (Zählgelder, Man­
kogelder) der Dienstnehmer, die im Kassen­
oder Zähldienst beschäftigt sind, soweit sie 
200 S im Kalendermonat nicht übersteigen;" 

d) § 49 Abs. 3 Z 4 lautet: 

,,4. Umzugskostenvergütungen, soweit sie nach 
§ 26 des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht 
der Einkommensteuer(Lohnsteuer)pflicht un­
terliegen j" 
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3. § 80 Abs. 2 lautet': 

,,(2) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß 
Abs. 1 hinaus einen Beitrag in der Höhe der zur 
Finanzierung jährlich aufgewendeten Mittel 

a) für eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 447 genehmigte Erwerbung von Liegen­
schaften, ferner für eine nach dem 
31. Dezember 1987 gemäß § 447 genehmigte 
Errichtung, Erweiterung oder einen nach 
dem 31. Dezember 1987 gemäß § 447 geneh­
migten Umbau von Gebäuden; der Beitrag 
des Bundes darf den Betrag der genehmigten 
Mittel nicht übersteigen; allfällig gebildete 
Ersatzbeschaffungsrücklagen sind in Abzug 
zu bringen; 

b) für einen nach dem 31. Dezember 1987 
begonnenen Umbau von Gebäuden, der 
gemäß § 447 in Verbindung mit § 31 Abs. 6 
lit. a deshalb nicht genehmigungspflichtig ist, 
weil damit ,keine Änderung des Verwen­
dungszweckes verbunden ist; die für ein 
Geschäftsjahr geplanten Umbauten sind mit 
einer Kostenaufstellung bis ,spätestens 
30. November des Vorjahres dem Bundesmi­
nisterium für Arbeit und Soziales bekannt zu 
geben; auf Grund dieser Kostenaufstellung 
setzt der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen einen Finanzierungs­
rahmen fest; der Beitrag des Bundes darf die­
sen Finanzierungsrahmen nicht übersteigen." 

4. Der bisherige Inhalt des § 90 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Folgender Abs. 2 wird ange­
fügt: 

,,(2) Abs: 1 gilt entsprechend, wenn nach Anfall 
eines Pensions anspruches aus eigener Pensionsver­
sicherung aus davorliegenden Versicherungszeiten 
ein Anspruch auf Krankengeld gemäß § 122 Abs. 1 
lit. b oder § 122 Abs. 2 Z 2 entsteht." 

5. a) § 108 d Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Für jedes Kalenderjahr ist ein Richtwert zu 
ermitteln, der durch Vervielfachung des ungerun­
deten Wertes der Aufwertungszahl mit dem Faktor, 
der sich nach Maßgabe des Abs. 2 ergibt, gebildet 
wird." 

b) § 108 d Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Bezieherrate von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe im Ausgangsjahr ist durch Teilung 
des Jahresdurchschnittswertes der vom Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales veröffentlichten Zah­
len der Bezieher von Arbeitslosengeld und Not­
standshilfe in den Monaten des Ausgangsjahres 
(Summe der zwölf Monatsstände geteilt durch 12) 
durch die Su~me dieses Jahresdurchschnittswertes 
zuzüglich des vom Hauptverband veröffentlichten 
Jahresdurchschnittswertes der Beschäftigten des 
Ausgangsjahres zu ermitteln," 

6. § 123 Abs. 4 Zl1äiltet: 

,,1. sich in einer Schul- '~der "B~r~fs~~~~jldung 
befinden, die ihre Aibeitskt:aftüberWi~gend 
beansprucht, längstens ;biszui v:i>l1endupg des 
25. Lebensjahres; die Angeh<;irigen'eigenschaft 
verlängert sich' hochstens bis z~rV olle.ndung 
des 27. Lebensjahres, wenn die Benifsausbil­
dung über das 25. Leberisjahrhihails-andauc 

ert, die Kinder (Enkel) ein ordentliches Stu­
dium betreiben und' eine Studien dauer im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienfötderilngsge­
setzes 1983 ohne wichtig~ Gründe nicht über-
schreiten;" " , , 

7. a) Im § 239 Abs. 1 wird der Ausdrl:lck"Abs. 4" 
durch den Ausdruck "Abs. 5"ersetzt. " 

b) § 239 Abs. 2 bis 4 lautet:, 

,,(2) Die Bemessungsgrundlage bei, Vollendung 
des 50. Lebensjahres ist unbeschadet ~bs. 3 ,und 4 
unter entsprech~nder Anwendi.ll1g'des '§ 238 Ab~, 1 
und 4. wie folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt: d,er Tag der 
Vollendung des 50. Lebensjahres des, (der) 
Versicherten, welmet"auf ,einen ,l..Jänner 
fällt, sonst der vor; Voflendung des 
50. Lebensjahres des (der)- Versicherten lie-
gende 1. Jänner; '" 

2. für die Ermittlung der Bemessungszeit, kom­
men die letzten 120 Versi~herungsm(mate aus 
allen Zweigen der' Pensionsyersicherung vor 
dem Bemessungszeitpunkt in Betrachq Versi­
cherungsmonate, die zwischen,'demd, Jän­
ner 1947 und dem 31. Dezember 1950 liegen, 
bleiben unberücksichtigt; , ' " 

3. die Bemessungszeit umfaß.t,!die nach. Z 2 .in 
Betracht kommenden, Beitrags'monate und 
Ersatzmonate nach §.229,. 

(3) Liegen innerhalb der le,tzt~n 120 Versiche­
rungsmonate nach Abs. 22 2 weIfiger als' qO Bei­
tragsmonate der Pflichtversic~erungundErsatzmo-, 
nate nach § 229, zumBemes~!,lngszeitpunk~ nach 
Abs. 2 Z 1 aber insgesamt 'mindestens f,,0 Be.itrags­
monate der Pflichtversicher.l;lng ul1dE~satzmonate 
nach § 229, gelten abweichend yqn Abs:2 Z 2 
und 3 als Bemessungszeit' die 'letzten '60 Be'itrags­
monate der Pflichtversicherung und' Ersatzmonate 
nach § 229 vor dem Bemess!,lngszeitpunkt nach 
Abs. 2 Z 1; Beitragsmonate derrflichtversichening 
und Ersatzmonate nach' §229 zwischen delTI 1 :.Jä~­
ner 1947 und dem 31. Dezember 1950' sind hiebei 
außer Betracht zu lassen. . ' " , , " ., , ' 

(4) Liegen zumBem~sungszeitpunkt '. nach 
Abs. 2 Z 1 insgesamt weniger als 60 Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung 'und' Ersatzmonate ' nach 
§ 229 vor, ' , i. 

1. gilt abweichend von·Abs.2! Z·1 als Berries­
sungszeitpunkt der' nach:; V 611endung des 

. 50. Lebensjahres des (der) Versicherten lie­
gende L Jänner; an . dem erstmalig' 60 Bei-
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tragsmonate der Pflichtversicherung und 
Ersatzmonate nach § 229 vorliegen; 

2. gelten abweichend von Abs. 2 Z 2 und 3 als 
Bemessungszeit die letzten 60 Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung und Ersatzmonate 
nach . § 229 vor dem Bemessungszeitpunkt 
nach Z1. 

Beitragsmonate der Pflichtversicherung und Ersatz­
monate nach § 229 zwischen dem 1. Jänner 1947 
und dem 31. Dezember 1950 sind hiebei außer 
Betracht zu lassen." 

c) Dem § 239 wird ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut angefügt: 

,,(5) Die nach Abs. 2, 3 bzw. 4 ermittelte Bemes­
sungsgrundlage ist nur auf den auf die Versiche­
rungsmonate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 
Z 1 bzw. Abs.4 Z 1) entfallenden Steigerungsbe­
trag und Leistungszuschlag anzuwenden." 

8. § 242 Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrund­
lage der Pflichtversicherung bleiben Beitrags­
tage der Pflichtversicherung, während wei­
cher wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krank­
heit nur ein Teilentgelt geleistet worded ist 
oder während welcher der Versicherte eine 
Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit 
§ 25 Abs. 1 des Arbeitsmarktförderungsgeset­
zes bezogen hat, sowie die auf solche Zeiten 
entfallenden Beitragsgrundlagen außer 
Betracht." 

9. § 252 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend 
beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Kindeseigenschaft ver­
längert sich höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung 
über das 25. Lebensjahr hinaus andauert, das 
Kind ein ordentliches Studium betreibt und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1983 ohne wich­
tige Gründe nicht überschreitet;" 

10. § 258 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt bis zum 
Ablauf von 30 Kalendermonaten nach dem Letzten 
des Monats des.Todes des (der) versicherten Ehe-­
gatten (Ehegattin), 

1. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt 
des Versicherungsfalles des Todes des (der) 
Versicherten das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, es wäre denn, daß die Ehe min­
destens zehn Jahre gedauert hat; 

2. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt 
des Versicherungsfalles des Todes des (der) 
Versicherten das 35. Lebensjahr bereits voll­
endet. hat und die Ehe in einem Zeitpunkt 

geschlossen wurde, in dem der andere Ehe­
gatte einen bescheidmäßig zuerkannten 
Anspruch auf eine Pension aus einem Versi­
cherungsfall des Alters oder der geminderten 
Arbeitsfähigkeit mit Ausnahme des Knapp­
schaftssoldes und der Knappschaftspension 
hatte, es wäre denn, daß 
a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert 

und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Eh~gatten 
nicht mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
mehr als 25 Jahre betragen hat; 

3. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt 
des Versicherungsfalles des Todes des (der) 
Versicherten das 35; Lebensjahr bereits voll­
endet hat und die Ehe in einem Zeitpunkt 
geschlossen wurde, in dem der Ehegatte 
bereits das 65. Lebensjahr (die Ehegattin 
bereits das 60. Lebensjahr) überschritten und 
keinen bescheid mäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine in Z 2 bezeichnete Pension hatte, es 
wäre denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert 
hat. 

Wäre der überlebende Ehegatte im Zeitpunkt des 
Ablaufs der Frist, für die die Pension zuerkannt 
wurde, in sinngemäßer Anwendung der §§ 254 
Abs. 1 Z 1 bzw. Z 2 und 255 Abs. 3 als dauernd 
oder vorübergehend invalid anzusehen und wurde 
die Weitergewährung.der Pension spätestens -inner­
halb eines Monats nach deren Wegfall beantragt, 
so ist die Pension für die weitere Dauer der Invali­
dität zuzuerkennen. Der Anspruch auf eine befri­
stet zuerkannte bzw. für die. Dauer der Invalidität 
weitergewährte Witwen(Witwer)pension erlischt 
ohne weiteres Verfahren, wenn sich der Bezieher 
(die B~zieherin) einer solchen Pension wiederver­
ehelicht." 

11. a) § 293 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) für Pensions berechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben. . . . . . . .. 7 354 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen ..... ~ 5 134 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit­
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . .. 5 134 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Wai­
senpension : 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 1·904 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 860 S, 

853 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



853 der Beilagen 7 

bb) nach Vollendung des 24. 
L~bensjahres . . . . . . . . . . . . . .. 3 382 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 099 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 548 S für 
jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll­
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht." 

b) Im § 293 Abs.2 wird der Ausdruck ,,1. Jän­
ner 1989" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1990" 
ersetzt. 

12. § 447 lautet: 

"Genehmigung der Veränderungen von 
Vermögensbeständen 

. §447. Beschlüsse der Verwaltungskörper über 
Veränderungen im Bestand von Liegenschaften, 
insbesondere über die Erwerbung, Belastung oder 
Veräußerung von Liegenschaften, ferner über die 
Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden bedür­
fen - nach Zustimmung des Hauptverbandes 
gemäß § 31 Abs.6 lit. a - zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen. Das gleiche gilt für einen 
Umbau von Gebäuden, wenn damit eine Änderung 
des Verwendungszweckes (§ 31 Abs. 6 lit. a) ver­
bunden ist.'~ 

13. Im § 447 g Abs. 8 wird der dritte Satz durch 
folgende Sätze ersetzt: 

"Hiebei sind die Bestimmungen des § 80 Abs. 1 
zweiter Satz dieses Bundesgesetzes, des § 34 Abs. 2 
zweiter Satz des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes bzw.des § 31 Abs. 3 zweiter Satz des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. Darüber hinaus ist bei den Erträgen 
de~ Sozialversi~herungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft die Uberweisung aus dem Aufkommen 
an Gewerbesteuer gemäß § 34 Abs. 1 des Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetzes, bei den Erträgen 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern der Bei­
trag des Bundes gemäß § 31 Abs. 2 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes außer Betracht zu las­
sen." 

14. § 472 a Abs. 2 lautet: 

,;(2) Der Beitrag ist ein einheitlicher Hundertsatz 
der Beitragsgrundlage (Abs. 1). Der Hundertsatz 
beträgt ab 1. Juli 1988 7,6 vH. Die Beiträge sind in 
den Fällen, in denen ein Waisenversorgungsgenuß 
die Beitragsgrundlage ist, vom Dienstgeber allein, 
in allen übrigen Fällen vom Versicherten und vom 
Dienstgeber zu gleichen Teilen zu tragen. Der 
Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von :Aus­
gaben der erweiterten Heilbehandlung einen 
Zuschlag zu den Beiträgen in der Höhe von 0,5 vH 
der Beitragsgrundlage zu entrichten. Erreicht der 
Bezug des Versicherten nicht den Betrag der Min­
destbeitragsgrundlage (Abs. 1), so hat der Dienst-

geber den Beitrag, der auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Bezug des Versicherten und der 
Mindestbeitragsgrundlage entfällt, zur Gänze allein 
zu tragen." 

15. Dem § 502 Abs. 4 wird folgender Satz ange-
fu~: ' 

'" 
"Für die Abstattung der 'nachzuzahlenden Beiträge 
gilt Abs. 2 zweiter bis letzter Satz entsprechend." 

Artikel II 

Übergangsbestimmungen 

(1) § 239 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes in der am 31. Dezember 1987 in Geltung 
gestandenen Fassung ist von Amts wegen weiterhin 
auf männliche Versicherte der Geburtsjahrgänge 
bis 1927 und auf weibliche Versicherte der 
Geburtsjahrgänge bis 1932 anzuwenden, wenn dies 
für den Versicherten (die Versicherte) günstiger ist; 
die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen 
steht dem nicht entgegen. 

(2) Auf Grund des § 502 Abs. 4 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung, der 
44. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz, BGBL Nr. 609/1987, nachentrichtete Bei­
träge sind vom zuständigen Sozialversicherungsträ­
ger von Amts wegen rückzuerstatten, sofern der 
Versicherte als Pflichtbeitragszeiten geltende Zei­
ten gemäß § 502 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes nachweist. 

Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) Für das Geschäftsjahr 1988 beträgt der 
Finanzierungsrahmen gemäß § 80 Abs. 2 lit. b des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 3 

1. für die Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter und die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten je 12 Millionen Schilling; 

2. für die Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen und die Versiche­
rungsansta�t des österreichischen Bergbaues 
als Träger der Pensionsversicherung je 5 Mil­
lionen Schilling. 

(2) Soweit nach sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften Einheitswerte land(forst)wirtschaftli­
eher Betriebe heranzuziehen sind, sind hiebei 
Änderungen dieser Einheitswerte anläßIich der 
Hauptfeststellung zum 1. Jänner 1988 für die Zeit 
vor dem 1. Jänner 1990 nicht zu berücksichtigen. 

(3) Dem Art. VI der 44. Novelle zum Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 6091 
1987, wird folgender Abs. 20 angefügt: 

. ,,(20) § 23 Abs. 3 dritter Satz des Bauern-Sozial­
versicherungsgesetzes in der am 31. Dezember 
1987 in Geltung gestandenen Fassung ist zur Bil-
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dung "des Versicherungswertes im Rahmen der 
Etmittl ung' ; des ,Nettoeinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb gemäß§ 292 
Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­
zes •. ",eiterhin anzuwendell, wenn diese Bestimmung 
bei' Ansprüchen ~Jf' Ausgleichszulagen, die am 
31. Dezember 1987 bereits festgestellt waren, für 
qie" Ermittlung d.es· Nettoeinkommens herangezo­
gen wOI:den ist." 

(4) Der Reservefonds gemäß § 64 des Arbeitslo­
senversicherungsgesetzes 1977 (AIVG), BGBI. 
Nr.609, zuletztcgeändert' mit dem Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 615/1987, hat unbeschadet des § 64 
Ab:S,4 AlVG im Jihre 1989 einmalig 22,7 vH des 
AufWandes für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe 
undSondernotstaridshilfe (ausgenommen den Auf­
wan:d fu;'VorschÜsse geniiiß §23 AIVG) einschließ­
lich der' hierauf . entfallenden Krankenversiche­
nlflgsbeiträgefürdas Jahr 1989; abzüglich der 
ÜberWeisun"g geI?äß § 447 g Abs. 31it. a des Allge­
meinen Sozialversi"cherungsgesetzes an den Aus­
gleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung 
zu überweisen. Als. Vorschuß sind 600 Millionen 

. Schilling, ain20. April 1989 und 600 Millionen 
Schilling am 20~ September 1989 an den Aus­
gleichsfondszu überweisen. § 447 g Abs. 3 lit. ades 
AllgemeinenSozialversicherungsgesetzes wird hie­
durch nicht berührt. 

Artikel IV 

Änderung des Kri~gsopferversorgungs­
gese~z.es 1957 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. 
Nr. 152, zuletit geän'clertdurch das Bundesgesetz 
BGBLNr.61411987, wird wie folgt geändert: 

·1.§12 Abs.3 lautet: 
': e.· I 

,,(3) Die Zusa~~rente ist insoweit zu erhöhen, als 
das monatliche Einkommen (§ 13) ohne Berück­
sichtigung der Grundrente und einer allfälligen 
Schwerstbeschädigtenzulage . den Betrag von 
3238 Snichterreich.~iAndie Stelle des vorange­
führten.' Bettages; ·tritt mit ·Wirkung vom 1. Jän­
nerJ'990 und in der. Folge vom 1. Jänner eines 
-j'ederi)ahresder.un~erBedachtnahme auf § 63 ver­
vielfachte Betrag." 

'. , 
·'2:'§'4fAb§.3Jauiei:' 

.. "r ~ . '";, ~ " .• ' .; I" 

" ;,(3) : Die wegen '. 'Selbsterhaltungsunfähigkeit 
gemäß,§4hAbs, Lüberdas vollendete 18.Lebens­
jahr geleistete 'Waisenrente und die Doppelwaisen­
J;entesindO.iiJsoweit zu erhöhen, als .das monatliche 
Eil1kom\TIen(§ 13} bei eil1fach verwaisten Waisen 
deriJ3~trag.von2 475 Sund bei'Doppelwaisen den 
B~trag von'J:S'94 S nicliterreich,t.'Ari die Stelle der 
vorangeführteri Betfäge treteninitWirkung vom 
LJäJ:lner'199El und in, der Folge vom 1. Jänrier 
eines:jeden Jahres,die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge."·. ,. 

3. Im § 63 Abs, 4 wird der Ausdruck ,,1. Jän­
ner1989" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1990" 
ersetzt, 

Artikel V 

Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, 
zuletzt geändert' durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 197/1988, wird wie folgt geändert: 

1. § 11 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbescheini­
gung auf die Dauer und in dem Ausmaß zu leisten, 
als deren Einkommen die Höhe der Unterhalts­
rente nicht erreicht. Die Unterhaltsrente beträgt 
monatlich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer ... , . ~. 7 730 S, 
b) anspruchsberechtigte Hinterblie-

bene , .. , , . , , ..... , .... , .... , .. 6 793 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer, die 

verheiratet sind oder in Lebens­
gemeinschaft leben. , . . . . . . . . . . .. 9732 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) 
Anspruch auf Unterhaltsrente, gebührt Unterhalts­
rente nach lit. c nur einem Ehegatten (Lebensge­
fährten). An die Stelle der angeführten Beträge tre­
ten mit Wirkung vom 1. Jänner 1990 und in der 
Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jah­
res die unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 11 a vervielfachten Beträge." 

2. Im § 11 a Abs, 2 wird der Ausdruck ,,1. Jänner 
1989" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1990'~ 
ersetzt, 

Artikel VI 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, mit 1, Jän­
ner 1989 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
1. mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Jän­

ner1989 Art. I Z 2;. 
2. rückwirkend mit 1. Jänner 1988 Art. I Z 1, 3, 

6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, Art. II Abs. 1 und 
Art. III Abs, 2 und 3. 

Artikel VII 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 80 und 447 des Allgemei:.. 
.nen SozialversicheruQgsg~setzes in der . Fas­
sungdesArt. 1 Z fund 1,2 der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen; 

.2, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Sozi.ales, 
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